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Achter Teil 

Schulträger 

§ 78 Schulträger der öffentlichen Schulen  

(1) Die Gemeinden sind Träger der Schulen, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist. § 124 bleibt unberührt. 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind Träger der Berufskollegs. § 124 bleibt 
unberührt. 

(3) Die Landschaftsverbände sind Träger der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Hören und Kommunikation, mit dem Förderschwerpunkt Sehen, mit dem 
Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung und in der Sekundarstufe I 
mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Das Ministerium kann sie verpflichten, in 
Einrichtungen der erzieherischen Hilfe den Unterricht sicher zu stellen. 

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Träger sind gemeinsam mit dem Land für eine 
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Schulen verantwortlich. Sie sind verpflichtet, 
Schulen oder Bildungsgänge des Berufskollegs zu errichten und fortzuführen, wenn in 
ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße (§ 82) gewährleistet ist. 
Ein Bedürfnis besteht, wenn die Schule im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 
erforderlich ist, damit das Bildungsangebot der Schulform in zumutbarer Entfernung 
wahrgenommen werden kann. Werden die Voraussetzungen für die Errichtung und 
Fortführung einer Schule, für die die Trägerschaft der Gemeinde vorgesehen ist, nur 
durch Zusammenarbeit von Gemeinden gemäß § 80 Abs. 4 erreicht und führt diese 
Zusammenarbeit nicht zur Errichtung der Schule, so ist der Kreis verpflichtet, die Schule 
zu errichten und fortzuführen. Die Verpflichtung, Schulen zu errichten und fortzuführen, 
besteht nicht, soweit und solange andere öffentliche oder private Schulträger das 
Schulbedürfnis durch einen geordneten Schulbetrieb erfüllen. 

(5) Die Entwicklung des Schüleraufkommens und der Wille der Eltern sind bei der 
Feststellung des Bedürfnisses zu berücksichtigen. 

(6) Soweit eine Verpflichtung nach Absatz 4 nicht besteht, sind die Gemeinden und 
Kreise berechtigt, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn ein gebietsübergreifendes 
Bedürfnis besteht und ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist. Gemeinden, Kreise 
und Landschaftsverbände sind berechtigt, Schulen für Kranke zu errichten und 
fortzuführen. 

(7) Das Land ist Träger des Kollegs für Aussiedlerinnen und Aussiedler. Zur Ergänzung 
des Schulwesens kann das Land Schulen mit einem besonderen Bildungsangebot oder 
einem überregionalen Einzugsbereich sowie Versuchsschulen errichten und fortführen; es 
ermöglicht Unterricht in den Justizvollzugsanstalten. 

(8) Gemeinden und Gemeindeverbände können sich zu Schulverbänden als 
Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 



zusammenschließen oder dazu zusammengeschlossen werden. Sie können auch durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben des Schulträgers auf eine Gemeinde 
übertragen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nimmt die Schulaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde wahr. 

 
§ 79   Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlage und Schulgebäude  

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht 
erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und 
zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am 
allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung 
zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 80   Schulentwicklungsplanung  

(1) Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände sind, soweit sie nach § 78 
Schulträgeraufgaben zu erfüllen haben, verpflichtet, zur Sicherung eines gleichmäßigen 
und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in 
allen Landesteilen für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger 
abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie können hierbei bestehende 
Ersatzschulen berücksichtigen, soweit deren Träger damit einverstanden sind. Die obere 
Schulaufsichtsbehörde beobachtet die Schulentwicklungs- planung in ihrem Bezirk und 
fördert die Koordinierung der Bildungs- und Abschlussangebote. 
Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfe- planung sind aufeinander abzustimmen. 

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Berücksichtigung des Angebots anderer 
Schulträger so zu planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten 
unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können. Die Schulträger 
sind gehalten, in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein 
regional ausgewogenes, differenziertes Angebot zu achten; dies gilt insbesondere für den 
Bereich der Fachklassen des dualen Systems der der Berufsausbildung. 

(3) Bei der Errichtung neuer Schulen muss gewährleistet sein, dass andere Schulformen, 
soweit ein entsprechendes schulisches Angebot bereits besteht, auch künftig in 
zumutbarer Weise erreichbar sind. Bei der Auflösung von Schulen muss gewährleistet 
sein, dass das Angebot in zumutbarer Weise erreichbar bleibt. Die Bildungsangebote der 
Berufskollegs sollen darüber hinaus mit den nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung zuständigen Stellen in der Region sowie der Arbeitsverwaltung 
abgestimmt werden. 

(4) Können die Voraussetzungen für die Errichtung und Fortführung von Hauptschulen, 
Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen nur durch Schülerinnen und Schüler 
mehrerer Gemeinden gesichert werden, so sind diese Gemeinden insoweit zu einer 
gemeinsamen Schulentwicklungsplanung verpflichtet. Bei Zweifeln über die Pflicht zur 
gemeinsamen Schulentwicklungsplanung entscheidet innerhalb ihres Bezirks die obere 
Schulaufsichtsbehörde und bezirksübergreifend das Ministerium. 

(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt  

1. das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten, 
Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten, 

2. die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte 
Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen nach 
Schulformen, Schularten und Jahrgangsstufen, 



3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestands nach Schulformen, 
Schularten und Schulstandorten. 

(6) Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens gemäß § 81 Abs. 3 ist die 
Schulentwicklungsplanung anlassbezogen darzulegen. 

 
§ 81   Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen  

(1) Gemeinden und Kreise, die Schulträgeraufgaben erfüllen, sind verpflichtet, durch 
schulorganisatorische Maßnahmen angemessene Klassen- und Schulgrößen zu 
gewährleisten. Sie legen hierzu die Schulgrößen fest. Sie stellen sicher, dass in den 
Schulen Klassen nach den Vorgaben des Ministeriums (§ 93 Abs. 2 Nr. 3) gebildet 
werden können. 

(2) Über die Errichtung, die Änderung und die Auflösung einer Schule sowie den 
organisatorischen Zusammenschluss von Schulen, für die das Land nicht Schulträger ist, 
beschließt der Schulträger nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung. Als Errichtung 
sind auch die Teilung und die Zusammenlegung von Schulen, als Änderung sind der Aus- 
und Abbau bestehender Schulen einschließlich der Errichtung und Erweiterung von 
Bildungsgängen an Berufskollegs, die Einführung und Aufhebung des Ganztags- 
betriebes, die Bildung eines Teilstandortes, der Wechsel des Schulträgers, die Änderung 
der Schulform und der Schulart zu behandeln. Der Beschluss ist schriftlich festzulegen 
und auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung zu begründen. 

(3) Der Beschluss des Schulträgers bedarf der Genehmigung durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde. Die Genehmigung zur Errichtung eines organisatorischen 
Zusammenschlusses von Schulen bedarf der Zustimmung des Ministeriums. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn der Beschluss den Vorschriften des Absatzes 1 und 
der §§ 78 bis 80, 82 und 83 widerspricht. Die Genehmigung zur Errichtung einer Schule 
ist außerdem zu versagen, wenn dem Schulträger die erforderliche Verwaltungs- oder 
Finanzkraft fehlt. 

 
§ 82   Mindestgröße von Schulen  

(1) Schulen müssen die für einen geordneten Schulbetrieb erforderliche Mindestgröße 
haben. Bei der Errichtung muss sie für mindestens fünf Jahre gesichert sein; dabei gelten 
28 Schülerinnen und Schüler als Klasse. Für die Fortführung gelten die gemäß § 93 Abs. 
2 Nr. 3 bestimmten Klassengrößen. 

(2) Grundschulen müssen bei der Errichtung mindestens zwei Parallelklassen pro 
Jahrgang haben, bei der Fortführung mindestens eine Klasse pro Jahrgang. Eine 
Grundschule mit mindestens zwei aufsteigenden Klassen kann fortgeführt werden, wenn 
den Schülerinnen und Schülern der Weg zu einer anderen Grundschule mit mindestens 
einer Klasse pro Jahrgang nicht zugemutet werden kann. Der Unterricht ist in diesem Fall 
gemeinsam mit anderen Schulen und, soweit erforderlich, durch zusätzliche Lehrerstellen 
sicher zu stellen. 

(3) Grundschulen mit weniger als zwei Klassen pro Jahrgang sollen, wenn der 
Schulträger deren Fortführung für erforderlich hält, zur Erreichung angemessener 
Klassen- und Schulgrößen im Sinne von § 81 Abs. 1 möglichst als Teilstandort geführt 
werden (Grundschulverbund). Auch Bekenntnisschulen oder Weltanschau- ungsschulen 
können als Teilstandort in einen Grundschulverbund eingebracht werden. An einem 
solchen Teilstandort werden Schülerinnen und Schüler nach den Grundsätzen dieses 
Bekenntnisses oder dieser Weltanschauung unterrichtet und erzogen. §§ 26 und 27 
finden auf einen solchen Standort entsprechende Anwendung. Ein Mitglied der 



Schulleitung, das dem betreffenden Bekenntnis oder der betreffenden Weltanschauung 
angehört, nimmt in bekenntnis- oder weltanschauungsbezogenen Belangen des 
Teilstandortes die Aufgaben der Schulleitung wahr. Letzteres gilt entsprechend für die 
stets zu bildende Teilschulkonferenz und Teilschulpflegschaft. 

(4) Hauptschulen müssen mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang haben. Eine 
Hauptschule kann mit einer Klasse pro Jahrgang fortgeführt werden, wenn den 
Schülerinnen und Schülern der Weg zu einer anderen Hauptschule mit mindestens zwei 
Parallelklassen pro Jahrgang nicht zugemutet werden kann oder sich aus dem Standort 
der Hauptschule und der Schulentwicklungsplanung ergibt, dass ihre Fortführung für die 
soziale und kulturelle Entwicklung der Gemeinde von entscheidender Bedeutung ist und 
diese Aufgabe von einer anderen weiterführenden Schule nicht übernommen werden 
kann. Der Unterricht ist in diesem Fall gemeinsam mit anderen Schulen und, soweit 
erforderlich, durch zusätzliche Lehrerstellen sicher zu stellen. 

(5) Realschulen müssen mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang haben. Wird diese 
Mindestgröße unterschritten, kann eine Realschule fortgeführt werden, wenn sich aus der 
Schulentwicklungsplanung ergibt, dass dies im Planungszeitraum nur vorübergehend der 
Fall ist und den Schülerinnen und Schülern der Weg zu einer anderen Realschule mit 
mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang nicht zugemutet werden kann. 

(6) Gymnasien müssen bis Jahrgangsstufe 10 bei der Errichtung mindestens drei 
Parallelklassen pro Jahrgang haben, bei der Fortführung mindestens zwei Parallelklassen 
pro Jahrgang. Wird diese Mindestgröße unterschritten, kann ein Gymnasium fortgeführt 
werden, wenn sich aus der Schulentwicklungsplanung ergibt, dass dies im 
Planungszeitraum nur vorübergehend der Fall ist und den Schülerinnen und Schülern der 
Weg zu einem anderen Gymnasium mit mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang 
nicht zugemutet werden kann. 

(7) Gesamtschulen müssen bis Klasse 10 mindestens vier Parallelklassen pro Jahrgang 
haben. Wird diese Mindestgröße unterschritten, kann eine Gesamtschule fortgeführt 
werden, wenn sich aus der Schulentwicklungsplanung ergibt, dass dies im 
Planungszeitraum nur vorübergehend der Fall ist und den Schülerinnen und Schülern der 
Weg zu einer anderen Gesamtschule mit mindestens vier Parallelklassen pro Jahrgang 
nicht zugemutet werden kann. 

(8) In der gymnasialen Oberstufe ist eine Jahrgangsbreite von mindestens 42 
Schülerinnen und Schülern im ersten Jahr der Qualifikationsphase erforderlich. Das 
Ministerium kann Ausnahmen von dieser Mindestgröße zulassen. 

(9) Das Weiterbildungskolleg hat in der Regel eine Mindestzahl von 240 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Bestehende Einrichtungen (Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg) 
können als Weiterbildungskolleg fortgeführt werden, sofern sie als Abendrealschule 
mindestens 160, als Abendgymnasium oder Kolleg mindestens 240 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben. Ein Weiterbildungskolleg kann auch fortgeführt werden, wenn den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Weg zu einer anderen Bildungseinrichtung, die 
einen entsprechenden Abschluss vermittelt, nicht zugemutet werden kann. 

(10) Durch Rechtsverordnung bestimmt das Ministerium die Mindestgrößen von 
Förderschulen und von Schulen für Kranke. 

 
§ 83   Organisatorischer Zusammenschluss von Schulen, Teilstandorte  

(1) Der Schulträger kann zur Sicherstellung eines wohnortnahen und differenzierten 
Bildungsangebots 



1. eine bestehende Hauptschule und eine bestehende Real- schule organisatorisch zu 
einer Schule zusammenschließen, 

2. eine bestehende Hauptschule und eine bestehende Gesamtschule zu einer 
Aufbauschule der Sekundarstufe I zusammenschließen. 

Ausnahmsweise kann der Schulträger zu diesem Zweck auch eine bestehende 
Hauptschule oder eine bestehende Realschule um einen Zweig der jeweils anderen 
Schulform erweitern, wenn es in seinem Gebiet eine Schule dieser Schulform nicht gibt 
und der Bestand der Schule eines anderen Schulträgers dadurch nicht gefährdet wird. Es 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die Errichtung von Schulen. 

(2) Die Schule ist in eigenständige Zweige gegliedert. Der Unterricht kann teilweise in 
gemeinsamen Lerngruppen erteilt werden. In den Klassen 7 bis 10 muss der nach 
Schulformen getrennte Unterricht deutlich überwiegen. 

(3) Der organisatorische Zusammenschluss von Hauptschule und Realschule muss 
mindestens drei Parallelklassen pro Jahrgang haben. Eine Aufbauschule muss mindestens 
vier Parallelklassen pro Jahrgang haben, darunter drei Parallelklassen pro Jahrgang im 
Gesamtschulzweig. Ein Unterschreiten der Mindestgröße ist bei der Fortführung zulässig, 
wenn sich aus der Schulentwicklungsplanung ergibt, dass dies im Planungszeitraum nur 
vorübergehend der Fall ist und den Schülerinnen und Schülern der Weg zu einer anderen 
Schule des von ihnen besuchten Bildungsgangs nicht zugemutet werden kann. 

(4) In begründeten Ausnahmefällen kann eine Schule auch an Teilstandorten in 
zumutbarer Entfernung geführt werden, wenn dadurch kein zusätzlicher Lehrerbedarf 
entsteht. Der Schulträger ist in diesem Fall verpflichtet, die sächlichen Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass der ordnungsgemäße Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Für 
Berufskollegs und Weiterbildungskollegs können weitere Ausnahmen zugelassen werden. 
§ 82 Abs. 3 bleibt unberührt. 

 
§ 84   Schuleinzugsbereiche der Förderschulen, Bezirksfach- klassen und 
bezirksübergreifende Fachklassen der Berufsschulen  

neue Fassung: 

(1) Für Förderschulen kann der Schulträger durch Rechtsverordnung ein räumlich 
abgegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bilden. Eine Schule kann die Aufnahme 
einer Schülerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie oder er nicht im 
Schuleinzugsbereich wohnt und keinen wichtigen Grund für den Besuch der Schule 
darlegt. 

(2) Für Berufsschulen kann die obere Schulaufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung für 
einzelne Ausbildungsberufe Bezirksfachklassen bilden, wenn die Schülerzahlen im 
Einzugsbereich eines Schulträgers gemäß der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 
2 für die Fachklassenbildung nicht ausreichen. Die beteiligten Schulträger sind 
anzuhören. 

(3) Sofern Bezirksfachklassen innerhalb eines Regierungs- bezirks nicht gebildet werden 
können, bildet das Ministerium durch Rechtsverordnung für ein räumlich abgegrenztes 
Gebiet bezirksübergreifende Fachklassen. 

 



alte Fassung gilt übergangsweise bis 31.07.2008, Schulträger können bereits ab 
01.08.2007 für Grundschulen von der Anwendung absehen: 

Schulbezirk und Schuleinzugsbereich 

(1) Für jede öffentliche Grundschule und jede öffentliche Berufsschule wird durch 
Rechtsverordnung ein räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulbezirk gebildet. Für andere 
Schulen kann der Schulträger durch Rechtsverordnung Schuleinzugsbereiche bilden. Eine 
Schule kann die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie oder 
er nicht im Schuleinzugsbereich wohnt und keinen wichtigen Grund für den Besuch der 
Schule darlegt. 

(2) Schulbezirke oder Schuleinzugsbereiche können sich überschneiden; in diesem Fall 
regelt die Rechtsverordnung auch, wer für das Überschneidungsgebiet die zuständige 
Schule bestimmt. 

(3) Die Rechtsverordnung erlässt  

1. für die Schulen der Gemeinden und Gemeindeverbände der Schulträger nach den 
für seine Satzungen geltenden Vorschriften, 

2. für Bezirksfachklassen an Berufsschulen die für den Schulort zuständige obere 
Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der beteiligten Schulträger, 

3. für bezirksübergreifende Fachklassen das Ministerium. 

§ 85   Schulausschuss  

(1) Die Gemeinden, die Kreise und die Schulverbände können für die von ihnen 
getragenen Schulen einen oder mehrere Schulausschüsse bilden. 

(2) Der Schulausschuss wird nach den Vorschriften der kommunalen Verfassungsgesetze 
zusammengesetzt. Je eine oder ein von der katholischen Kirche und der evangelischen 
Kirche benannte Vertreterin oder benannter Vertreter ist als ständiges Mitglied mit 
beratender Stimme zu berufen. Außerdem können Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulen zur ständigen Beratung berufen werden. 

(3) Wird kein Schulausschuss, sondern ein gemeinsamer Ausschuss gebildet, findet 
Absatz 2 Sätze 2 und 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Mitwirkung der benannten 
Vertreter auf Gegenstände des Schulausschusses beschränkt bleibt. 

 


